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Übung der Bundeswehr  

vom 06.12. – 09.12.2022 

 Manövermeldung 

 

Die Bundeswehr führt vom 06.12.2022 bis 
09.12.2022 eine Kompanieübung mit dem 
Schwerpunkt einer Aufklärungsübung im Land-
kreis Freyung-Grafenau und den benachbarten 
Landkreisen durch.  
 
Übungsart: Freilaufende Kompanieübung, 
Schwerpunkt Aufklärungsübung 
 
Übungszeitraum:  
06.12.2022 bis zum 09.12.2022 
 
Betroffene Landkreise: Freyung-Grafenau, 
Schwandorf, Deggendorf, Regen, Straubing-Bogen, 
Cham, Passau 
 

 
Anzahl/Art Fahrzeuge gesamt: 70 Radfahrzeuge 
 
Truppenstärke gesamt: 250 Soldaten 
 

Hinweise: 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf mögliche 

Gefahren und Behinderungen im Straßenverkehr 

einzustellen! 

 

Verbände sind üblicherweise mittels Flaggen und 

einheitlicher Beleuchtung gekennzeichnet und 

durch ihr Verkehrsverhalten als geschlossene Ein-

heit wahrnehmbar. Sie werden sodann rechtlich 

wie ein einzelnes Fahrzeug behandelt. Gegenüber 

allen anderen Verkehrsteilnehmern wird ein so-

genanntes Kolonnenvorrecht wirksam, wenn das 

führende Fahrzeug entsprechend berechtigt war. 

Dieses Vorrecht gilt bei rechts vor links, Verkehrs-

ampeln und Verkehrsregelungen durch Verkehrs-
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zeichen. Daraus folgt unter anderem, dass bei 

berechtigter Einfahrt des Führungsfahrzeugs alle 

dem Verband zugehörigen Fahrzeuge Kreuzungen 

und Einmündungen passieren dürfen. Das Unter-

brechen eines geschlossenen Verbands ist, außer 

an aufgrund der Länge des Verbandes eigens für 

den übrigen Verkehr gelassenen Zwischenräumen, 

nicht erlaubt.  

Größere Marschverbände werden durch Ver-

kehrssicherungsposten zusätzlich abgesichert. 

 

Kennzeichnungsflaggen und ihre Bedeutung: 
 

Farbe Verwendung 

Schwarz-Weiß 
diagonal geteilt 

Verbandsführer, der nicht 
fest in der Kolonne fährt 

Blau Erstes bis vorletztes Fahrzeug 
des Verbandes 

Grün Letztes Fahrzeug im Verband 

 
 
Weitere Flaggen und ihre Bedeutung: 
 

Farbe Verwendung 

Gelb Defektes/Beschädigtes 
Fahrzeug 

Rot Fahrzeug, von dem erhöhte 
Gefahr ausgeht. (Zum Bei-
spiel beim Abschleppen 
oder wenn eine besonders 
hohe Menge Kraftstoff mit-
geführt wird). 

 

Soweit es Art und Umfang der Manöver/Übung 

erforderlich machen, werden nötige Absprachen 

direkt durch die übenden Truppenteile mit den 

zuständigen örtl. „Forstdienststellen“ und den 

betroffenen „Grundstückseigentümern“ durchge-

führt (Einvernehmen).  

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den 
Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. 
Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und Verkauf 
von militärischen Munition, Sprengkörpern und 
Sprengstoff ist verboten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Spreng- oder Kampfmitteln und 
Munition wird hingewiesen. Wer Kampfmittel 
findet, hat dies unverzüglich der Bundeswehr 
selbst unter der eingerichteten Servicenummer: 
08551 – 912 – 2601 oder der nächsten Polizei-
dienststelle mitzuteilen. Munition oder Spreng-
körper dürfen wegen der Unfallgefahr nicht be-

rührt werden. Für die Entsorgung der Fundmuniti-
on / Kampfmittel ist nach dem Verursacher-Prinzip 
die Bundeswehr selbst uneingeschränkt zustän-
dig.  
 

Entschädigungsansprüche für Flur- und Forst-

schäden, für Schäden an privaten Straßen und 

Wegen sowie für sonstige Schäden sind unabhän-

gig von der Höhe der Schadensforderung umge-

hend schriftlich bei der Gemeinde anzumelden. 

Formblätter (Einzelanträge) liegen dort vor bzw. 

sind von der Bundeswehr direkt anzufordern. Die 

Gemeinden leiten die bei ihr eingegangenen An-

träge möglichst innerhalb von zwei Wochen an die 

örtlich zuständige Standortverwaltung mit Gelän-

debetreuungsstellen weiter.  

 

Freyung, 15.11.2022 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

Schuster 

Regierungsrätin 

 

 

 

 

 

 

Allgemeinverfügung  
des Landratsamtes Freyung-Grafenau  

zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen 
auf dem gesamten Gebiet des Landkreises 

Freyung-Grafenau zu präventiven Zwecken nach 
der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen 

(„Tiergesundheitsrecht“) i .V.m. der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-

Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und 
dem Gesetz über das Landesstrafrecht und das 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und 

Verordnungsgesetz)  
im Landkreis Freyung-Grafenau. 

 
 

Aufgrund des bei Tenor 1: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) 
i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO 
(EU) 2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), bei Tenor 
2: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 
55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 
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der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 
(BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), bei Tenor 
3: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 
55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 6 
und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Lan-
desstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 
1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. 
April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist, bei 
Tenor 4: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 
i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 
i.V.m. § 14a der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665), sowie Artikel 2 Absatz 1 Nr. 
3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitli-
chen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen 
(GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 32a 
Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 
182) geändert worden ist, ergeht für das gesamte 
Gebiet des Landkreises Freyung-Grafenau folgen-
de: 
 

Allgemeinverfügung: 
 

 
1.  Alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die 

Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, 
Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gän-
se (Geflügel oder in Gefangenschaft gehalte-
ne Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 
10 VO (EU) 2016/429) im Landkreis Freyung-
Grafenau bis einschließlich 1.000 Tieren ha-
ben sicherzustellen, dass 
 

a.  die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder 
die sonstigen Standorte der Tiere gegen 
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Be-
fahren gesichert sind, die Ställe oder die 
sonstigen Standorte der Tiere von be-
triebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Ein-
wegschutzkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- oder Ein-
wegschutzkleidung nach Verlassen des 
Stalles oder sonstigen Standorts der Tiere 
unverzüglich ablegen, 

 
b.  Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüg-

lich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich unschädlich beseitigt wird, 

c.  nach jeder Einstallung oder Ausstallung 
von Geflügel oder in Gefangenschaft ge-
haltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die dazu 
eingesetzten Gerätschaften und der Ver-
ladeplatz gereinigt und desinfiziert wer-
den und dass nach jeder Ausstallung die 
frei gewordenen Ställe einschließlich der 
dort vorhandenen Einrichtungen und Ge-
genstände gereinigt und desinfiziert wer-
den, 
 

d.  betriebseigene Fahrzeuge abweichend 
von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh-
VerkV unmittelbar nach Abschluss eines 
Transports der Tiere auf einem befestig-
ten Platz gereinigt und desinfiziert wer-
den, 
 

e.  Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Ge-
rätschaften, die in der Haltung von Geflü-
gel oder in Gefangenschaft gehaltener 
Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benut-
zung in einem anderen Stall oder, in den 
Fällen des Buchstaben bb), im abgeben-
den Betrieb vor der Abgabe gereinigt und 
desinfiziert werden, 
 

f.  eine ordnungsgemäße Schadnagerbe-
kämpfung durchgeführt wird und hierüber 
Aufzeichnungen gemacht werden, 
 

g.  der Raum, der Behälter oder die sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbewahrung verende-
ter Tiere nach jeder Abholung, mindestens 
jedoch einmal im Monat, gereinigt und 
desinfiziert wird oder werden, 
 

h.  eine betriebsbereite Einrichtung zum Wa-
schen der Hände sowie eine Einrichtung 
zum Wechseln und Ablegen der Kleidung 
und zur Desinfektion der Schuhe vorgehal-
ten wird. 

 
2.  Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie 

Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Ge-
flügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
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2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehal-
tene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO 
(EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, ver-
kauft, gehandelt oder zur Schau gestellt wer-
den, sind im Landkreis Freyung-Grafenau 
verboten. 
 

3.  Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO 
(EU) 2016/429 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflü-
gelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hüh-
nervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Re-
genpfeiferartige, Lappentaucherartige oder 
Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungs-
verbot im gesamten Landkreis Freyung-
Grafenau. 
 

4.  Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 
3 des Tenors getroffenen Regelungen wird 
gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

5.  Kosten werden nicht erhoben. 
 

6.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
Freyung, 23.11.2022 
 
Schuster 
Regierungsrätin 
 
 

Hinweise: 

1.  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwal-
tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öf-
fentlich bekannt zu machen Die Allgemein-
verfügung liegt mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung im Landratsamt Freyung-
Grafenau, Zimmer-Nr.: 212, Grafenauer Stra-
ße 44 (Dienstgebäude Königsfeld), 94078 
Freyung, aus. Sie kann während der allgemei-
nen Dienstzeiten eingesehen werden.  

2.  Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. 
c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-
Verordnung und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) 
i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 
1 Nr. 1 der hinsichtlich der allgemein gelten-
den Vorgaben zur Fütterung und Tränkung 
sowie zur Früherkennung bei gehäuften Ver-
lusten wird hingewiesen.  

3.  Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 
Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, 
Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Reb-
hühnern, Truthühnern, Wachteln oder Lauf-
vögeln verpflichtet, dies der zuständigen Be-
hörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe 
seines Namens, seiner Anschrift und der An-
zahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 
gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart 
mitzuteilen. 
 

4.  Ordnungswidrig i.S.d. § 64 der Geflügelpest-
Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 
Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung 
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro ge-
ahndet werden. 

5.  Die labordiagnostischen Abklärungsuntersu-
chungen zur Früherkennung im Sinne des Art. 
10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügel-
pest-Verordnung an den Landesuntersu-
chungseinrichtungen sind kostenfrei. 

6.  Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel 
abgibt, die Bescheinigung über das Ergebnis 
der Labor- bzw. klinischen Untersuchung mit-
zuführen. Die Bescheinigung ist der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die 
Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzu-
bewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf 
des letzten Tages des Kalendermonats, an 
dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist 
(§ 14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpestverordnung). 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 14.11.2022 unter dem Aktenzeichen 
40-1-BG-222-2022 Herrn Herbert Kern jun., Kleb-
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steiner Garten 3, 94513 Schönberg, eine Bauge-
nehmigung für den Neubau eines Büro- und Ver-
waltungsgebäudes auf den Grundstücken Flur-
nummern 165/19 und 165/23 der Gemarkung 
Grafenau, Stadt Grafenau, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-
gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 301, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57173 wird empfohlen. 
 
Freyung, 30.11.2022 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung 

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 21.11.2022 unter dem Aktenzeichen 
40-2-BG-245-2022 der Stadt Freyung, vertreten 
durch den 1. Bürgermeister Herrn Dr. Olaf Hein-
rich, Rathausplatz 1, 94078 Freyung, für die Errich-
tung eines Aussichtsturms auf dem Grundstück 
Flurnummer 499 der Gemarkung Ort, Stadt 
Freyung, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-
gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Sonstige Hinweise 
Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden.  
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Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/572813 wird empfohlen. 
 
Freyung, 30.11.2022 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
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